
​Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für das Women’s Bike Camp 2026 am Reschensee​

​Das Women’s Bike Camp 2026 am Reschensee – im Folgenden auch „WBC“, „Reise“ und „Veranstaltung“​
​genannt – ist eine Veranstaltung der fiedler & peter concepts GmbH (nachfolgend auch „Veranstalter“).​

​§ 1 Teilnahmebedingungen und Leistungsumfang​

​(1) Die Teilnahme am WBC ist ausschließlich Frauen vorbehalten. Das Mindestalter der Teilnehmerinnen beträgt​
​18 Jahre oder die Minderj​​ä​​hrige wird ggf. von einer​​Erziehungsberechtigten begleitet. Jede Teilnehmerin muss​
​per E-Mail erreichbar sein.​

​(2) Der Leistungsumfang für die Veranstaltung ist auf der Homepage​
​„www.sporting-women.de/womens-bike-camp“ im Detail beschrieben.​

​(3) Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den Teilnehmerinnen rechtzeitig vor Beginn der​
​Veranstaltung per E-Mail bekannt.​

​(4) Die Teilnehmerinnen sind grundsätzlich selbst für ihre Gesundheit verantwortlich. Sie erhalten vom​
​Veranstalter während des Anmeldeprozesses und vor Buchungsbestätigung eine Risikoinformation, die der​
​rechtzeitigen Einschätzung vor der Anmeldung dient. Mit der Bestätigung per Klick wird die Risikoinformation als​
​gelesen und verstanden akzeptiert.​

​§ 2 Anmeldung und Vertragsschluss​

​(1) Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online auf der Website​
​https://www.sporting-women.de/sporting-women-buchungen/​​über das dort hinterlegte Anmeldeformular. Die​
​Angaben im Anmeldeformular müssen von der Teilnehmerin vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden.​
​Außerdem muss ein Kundenkonto angelegt werden, welches aber jederzeit nach dem Camp wieder gekündigt​
​werden kann.​

​(2) Nach vollständiger Durchführung der Online-Registrierung („verbindliches Vertragsangebot“) erhält die​
​Teilnehmerin eine Bestätigung über den Eingang der Anmeldung per E-Mail vom Veranstalter.​

​(3) Ein verbindlicher Vertrag über die Teilnahme an der Veranstaltung kommt zustande, wenn die vom​
​Veranstalter erklärte Annahme des Vertragsangebots bei der Teilnehmerin zugeht. Bei oder unverzüglich nach​
​Vertragsschluss wird der Veranstalter der Teilnehmerin die Teilnahmebestätigung zur Verfügung stellen.​

​(4)​ ​Die​ ​Teilnehmerin​​kann​​den​​Vertrag​​(Buchung)​​nicht​​gegenüber​​dem​​Eventveranstalter​​widerrufen,​​soweit​​es​
​sich​​um​​eine​​Freizeitveranstaltung​​handelt,​​für​​die​​ein​​spezifischer​​Termin​​oder​​Zeitraum​​vorgesehen​​ist​​(§​​312g​
​Abs.​​2​​Nr.​​9​​BGB).​​Sollte​​dies​​einmal​​nicht​​der​​Fall​​sein,​​hat​​die​​Teilnehmerin​​das​​Recht,​​binnen​​14​​Tagen​​ohne​
​Angabe​ ​von​ ​Gründen​ ​den​ ​Vertrag​​zu​​widerrufen.​​Eine​​ausführliche​​Widerrufsbelehrung​​samt​​Widerrufsformular​
​ist im Anschluss an die AGB zu finden.​

​§ 3 Teilnahmegebühr und Zahlungsbedingungen​

​(1)​​Die​​H​​ö​​he​​der​​Teilnahmegebühr​​ergibt​​sich​​aus​​der​​Leistungsbeschreibung​​und​​der​​Teilnahmebest​​ä​​tigung.​​Für​
​das​ ​Camp​ ​am​ ​Reschenpass​ ​betr​​ä​​gt​ ​die​ ​Teilnahmegebühr​ ​Euro​ ​879,-​ ​pro​ ​Teilnehmerin​ ​bei​ ​Belegung​ ​im​
​Doppelzimmer.​​Einzelzimmer​​sind​​nur​​auf​​Anfrage​​verfügbar.​​Der​​Preis​​liegt​​dann​​bei​​Euro​​999,-​​pro​​Teilnehmerin​
​im Einzelzimmer. Ohne Hotel beträgt die Teilnehmergebühr 559 Euro.​

​(2) Auf die Teilnahmegebühr ist eine Anzahlung in H​​ö​​he von 20% der Teilnahmegebühr unmittelbar nach​​Eingang​
​der Rechnung zur Zahlung f​​ä​​llig. Die restliche Teilnahmegebühr​​ist sp​​ä​​testens 21 Tage vor Beginn der​
​Veranstaltung zu zahlen (ma​​ß​​geblich ist der Zahlungseingang​​beim Veranstalter). Wenn zwischen dem Eingang​
​der Teilnahmebest​​ä​​tigung und der Veranstaltung weniger​​als 21 Tage liegen, ist die Teilnahmegebühr umgehend​
​nach Eingang des Reisesicherungsscheins in voller H​​ö​​he an den Veranstalter zu zahlen (ma​​ß​​geblich ist​​der​
​Zahlungseingang beim Veranstalter).​

​(3) Zahlt die Teilnehmerin die geschuldete Anzahlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der​
​Teilnahmebest​​ä​​tigung sowie Reisesicherungsschein und​​auch nicht nach trotz Aufforderung und angemessener​
​Nachfristsetzung, so ist der Veranstalter berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. In diesem Fall steht dem​
​Veranstalter eine Kostenpauschale von EUR 50,00 zu. Die vorstehenden Rechte des Veranstalters bestehen​
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​nicht, wenn die Zahlungsverz​​ö​​gerung nicht von dem Teilnehmer oder allein oder überwiegend vom Veranstalter​
​zu vertreten ist. Dem Teilnehmer bleibt der Nachweis nicht entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten des​
​Veranstalters unbenommen.​

​(4) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung des vollst​​ä​​ndigen​​Teilnahmebetrags trotz Mahnung und angemessener​
​Nachfristsetzung kann der Veranstalter den Vertrag fristlos kündigen, es sei denn, dass bereits zu diesem​
​Zeitpunkt ein erheblicher Mangel der Veranstaltung vorliegt. Der Veranstalter kann bei Kündigung des​
​Reisevertrags wegen Zahlungsverzugs der Teilnehmerin eine Entsch​​ä​​digung entsprechend​​§​​7 (4) verlangen.​
​Leistet die Teilnehmerin f​​ä​​llige Zahlungen nicht,​​beh​​ä​​lt sich der Veranstalter für die zweite Mahnung​​eine​
​Mahnkostenpauschale von EUR 20,00 vor. Der Nachweis nicht entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten​
​bleibt der Teilnehmerin unbenommen.​

​(5) Zahlungen sind per Überweisung oder Paypal möglich.​

​(6) Ohne vollständige Zahlung der Teilnahmegebühr vor Veranstaltungsbeginn besteht kein Anspruch auf​
​Teilnahme an der Veranstaltung.​

​(7) Zur Absicherung der Teilnahmegebühren hat der Veranstalter eine Insolvenzversicherung abgeschlossen. Ein​
​Sicherungsschein wird zusammen mit der Teilnahmebestätigung an die Teilnehmerin übersandt.​

​§ 4 Mindestteilnehmerzahl​

​Bei Nichterreichen der ausgeschriebenen und in der Teilnahmebestätigung angegebenen Mindestteilnehmerzahl​
​von 25 Teilnehmerinnen kann der Veranstalter die Veranstaltung bis spätestens 21 Tage vor deren Beginn​
​absagen (Rücktritt vom Vertrag). In diesem Fall erhält die Teilnehmerin ihre auf die Teilnahmegebühr geleisteten​
​Zahlungen unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt zurück. Der Veranstalter​
​wird die Teilnehmerinnen zeitnah informieren, wenn sich zu einem früheren Zeitpunkt definitiv ergibt, dass die​
​Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann.​

​§ 5 Übertragbarkeit​

​(1) Bis zum Veranstaltungsbeginn kann die Teilnehmerin sich durch eine andere geeignete weibliche Person​
​(„Dritte“ oder „Ersatzperson“) ersetzen lassen.​

​(2) Der Veranstalter kann dem Eintritt der Dritten widersprechen, wenn diese den vertraglichen​
​Reiseerfordernissen nicht entspricht. Das gleiche gilt, wenn der Teilnahme der Dritten gesetzliche Vorschriften​
​oder behördliche Anordnungen entgegenstehen.​

​(3) Tritt eine Ersatzperson in den Vertrag ein, so haftet die ursprüngliche Teilnehmerin zusammen mit der​
​Ersatzperson als Gesamtschuldner für die Teilnahmegebühr und die durch den Eintritt der Dritten entstandenen​
​angemessenen Mehrkosten.​

​(4) Der Veranstalter hat der Teilnehmerin einen Nachweis darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den Eintritt​
​der Dritten Mehrkosten entstanden sind.​

​§ 6 Sicherheitsmaßnahmen, Ausschluss einer Teilnehmerin, fristlose Kündigung durch den Veranstalter.​

​(1) Den Anweisungen des Veranstalters und seines Personals (inklusive Guides der Industriepartner) ist Folge zu​
​leisten.​

​(2) Der Veranstalter kann den Vertrag auch nach Beginn der Veranstaltung aus wichtigem Grund fristlos kündigen​
​und eine Teilnehmerin von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung ausschließen.​

​(3) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine Teilnehmerin trotz Abmahnung erheblich die​
​Veranstaltung stört, so dass eine weitere Teilnahme für den Veranstalter oder die anderen Teilnehmer nicht mehr​
​zumutbar ist. Dies gilt auch dann, wenn die Teilnehmerin sich nicht an sachlich begründete Weisungen hält.​

​(4) Eine Abmahnung der Teilnehmerin vor Kündigung aus wichtigem Grund ist für den Veranstalter entbehrlich,​
​wenn die Teilnehmerin in besonders grober Weise die Veranstaltung stört. Das ist insbesondere bei Begehung​
​von Straftaten durch die Teilnehmerin gegen Leib und Leben, die sexuelle Selbstbestimmung sowie das​



​Vermögen der Mitarbeiter des Veranstalters, von Leistungsträgern oder ihren Mitarbeitern sowie von anderen​
​Teilnehmern der​
​Fall. Gleichgestellt sind Beleidigungen und üble Nachrede insbesondere gegenüber dem Veranstalter, dessen​
​Leistungsträgern und Mitarbeitern sowie gegenüber anderen Teilnehmerinnen während der Veranstaltung und​
​auch im gesamten Kommunikationsprozess.​

​(5) Dem Veranstalter steht in diesem Fall die Teilnahmegebühr weiter zu, soweit sich nicht ersparte​
​Aufwendungen und Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung der Leistung(en) ergeben.​
​Schadensersatzansprüche des Veranstalters im Übrigen bleiben unberührt.​

​§ 7 Rücktritt der Teilnehmerin vor Veranstaltungsbeginn, Stornogebühren​

​(1) Eine Teilnehmerin kann jederzeit vor Veranstaltungsbeginn von der Veranstaltung zurücktreten. Maßgeblich ist​
​der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Den Teilnehmerinnen wird empfohlen, die​
​Rücktrittserklärung in Textform an die am Ende dieser AGB genannte Anschrift des Veranstalters zu übersenden.​

​(2) Bei Rücktritt oder Nichtantritt der Teilnehmerin verliert der Veranstalter seinen Anspruch auf die vereinbarte​
​Teilnahmegebühr. Er kann aber, soweit der Rücktritt bzw. der Nichtantritt der Veranstaltung nicht von ihm zu​
​vertreten ist und nicht ein Fall unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände („höhere Gewalt“) vorliegt, eine​
​angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt/Nichtantritt getroffenen Vorkehrungen und seine​
​Aufwendungen (nachfolgend „Stornogebühren“) von der Teilnehmerin verlangen.​

​(3) Diese Stornogebühren sind nachfolgend in § 7 (4) pauschaliert. Gewöhnlich ersparte Aufwendungen und die​
​gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung der Leistungen sind dabei berücksichtigt. Es bleibt der​
​Teilnehmerin der Nachweis vorbehalten, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt oder Nichtantritt der​
​Veranstaltung keine oder wesentlich niedrigere als die pauschalierten Kosten (Stornogebühren) entstanden sind.​

​(4) Die Stornogebührenpauschale ist wie folgt gestaffelt:​

​Stornierung WBC Reschenpass​
​+ Bei Rücktritt/Stornierung bis 90 Tage vor Veranstaltungsbeginn:   10% des Teilnahmepreises​
​+ Bei Rücktritt/Stornierung bis 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn:   25% des Teilnahmepreises​
​+ Bei Rücktritt/Stornierung bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn:   50% des Teilnahmepreises​
​+ Bei Rücktritt/Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn:   75% des Teilnahmepreises​
​+ Bei Rücktritt/Stornierung bis   2 Tage vor Veranstaltungsbeginn:   90% des Teilnahmepreises​
​+ Bei Rücktritt/Stornierung ab    2 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 100% des Teilnahmepreises​

​(5) Es wird empfohlen, eine private Reiserücktrittskostenversicherung abzuschließen.​

​(6) Sollte die Teilnehmerin keine Reiserücktrittsversicherung haben, kann die Teilnehmerin sich durch  eine​
​andere geeignete weibliche Person („Dritte“ oder „Ersatzperson“) ersetzen lassen. Kommt die Ersatzperson​
​über die Teilnehmerin fallen keine zusätzlichen Bearbeitungsgebühren an. Sollte die Teilnehmerin keine​
​Ersatzperson haben, kann die fiedler & peter concepts GmbH bei der Suche  behilflich sein (z.B. Abfragen der​
​Warteliste, Aufruf über Social Media oder Newsletter). Dafür fällt eine  einmalige Bearbeitungsgebühr von Euro​
​95,- an.​

​§ 8 Teilnehmerausweis​

​Im Rahmen der Akkreditierung erhält die Teilnehmerin gegen Vorlage ihres Personalausweises/Reisepasses und​
​Übergabe der von ihr unterschriebenen Risikoinformation (wird auch vor Ort im Hotel beim Check-in​
​ausgehändigt) mittels ihres Teilnehmerausweises Zugang zum Camp.​

​§ 9 Gewährleistung, Pflicht der Reisenden Reisemängel unverzüglich anzuzeigen​

​(1) Wird die Veranstaltung nicht vertragsgem​​äß​​ausgeführt​​(Auftreten von M​​ä​​ngeln), so hat die Teilnehmerin​​dies​
​zur Wahrung ihrer Rechte dem Veranstalter oder dessen​​ö​​rtlicher Vertretung gegenüber unverzüglich (ohne​
​schuldhaftes Z​​ö​​gern) anzuzeigen. Verlangt die Teilnehmerin​​Abhilfe, so hat der Veranstalter den Mangel zu​
​beseitigen. Der Veranstalter kann die Abhilfe nur verweigern, wenn sie unm​​ö​​glich ist oder unter Berücksichtigung​
​des Mangels und des Werts der betroffenen Reisleistung mit unverh​​ä​​ltnism​​äß​​igen Kosten verbunden ist. In​
​diesem Falle hat der Veranstalter, wenn der Mangel einen erheblichen Teil der Reiseleistungen betrifft, Abhilfe​
​durch angemessene Ersatzleistung anzubieten.​



​(2) Die Teilnehmerin kann eine Herabsetzung der Teilnahmegebühr (Minderung) verlangen, wenn sie die​
​unverzügliche Anzeige des Mangels beim Veranstalter bzw. dessen Vertretern vor Ort nicht schuldhaft​
​unterlassen hat. Unterlässt die Teilnehmerin schuldhaft die Mängelanzeige, scheiden Minderungsansprüche aus.​

​(3) Die Teilnehmerin kann den Vertrag bei erheblicher Beeinträchtigung der Veranstaltung durch einen Mangel​
​kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Veranstalter eine ihm von der Teilnehmerin gesetzte​
​angemessene Frist verstreichen lässt, ohne Abhilfe zu schaffen. Ohne Fristbestimmung kann die Teilnehmerin​
​kündigen, wenn die Abhilfe nicht möglich ist, vom Veranstalter verweigert wird oder sofortige Abhilfe notwendig​
​ist. Dasselbe gilt, wenn die Teilnehmerin ein besonderes Interesse an der sofortigen Kündigung hat.​

​(4) Bei einem Mangel der Veranstaltung kann die Teilnehmerin unbeschadet der Minderung oder der Kündigung​
​Schadenersatz verlangen. Dies gilt nicht in den Fällen des § 651n (1) Ziff. 1 bis 3. BGB (z.B. wenn der Mangel​
​vom Reisenden verschuldet oder durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände verursacht ist).​
​Voraussetzung ist weiterhin, dass die Teilnehmerin den Mangel dem Veranstalter unverzüglich angezeigt oder​
​Abhilfe verlangt hat.​

​(5) Die Teilnehmerin ist verpflichtet, bei auftretenden Mängeln im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen​
​mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Die Teilnehmerin ist insbesondere​
​verpflichtet, ihre Reklamationen unverzüglich dem örtlichen Ansprechpartner des Veranstalters zur Kenntnis zu​
​geben, sofern dies möglich ist.​

​§ 10 Haftung, Verantwortlichkeit​

​(1) Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht aus der Verletzung des​
​Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist auf den dreifachen Reisepreis​
​beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden nicht schuldhaft herbeigeführt wurde.​

​(2) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten​
​(Kardinalpflichten) durch den Veranstalter und dessen Erfüllungsgehilfen. Als Kardinalpflichten gelten solche,​
​deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren​
​Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, und/oder Pflichten, deren Verletzung die Erreichung​
​des Vertragszwecks gefährdet. Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters der​
​Höhe nach auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.​

​(3) Die Teilnehmerinnen haben ihre gesundheitliche Eignung für die Veranstaltung, gegebenenfalls durch​
​Konsultation eines Arztes, und die Einschätzung der Risiken der sportlichen Events selbst zu überprüfen.​

​(4) Die Teilnehmer haben selbst darauf zu achten, dass ihre Wertgegenstände, Bekleidungsstücke und​
​Ausrüstungsgegenstände nicht gestohlen werden oder verloren gehen.​

​(5) Die Beteiligung an Sportaktivitäten müssen die Teilnehmerinnen selbst verantworten.​

​(6) Es wird empfohlen, eine Privathaftpflichtversicherung, Auslandskrankenversicherung und ggf.​
​Unfallversicherung für diese Art von Veranstaltung abzuschließen bzw. bereits vorhandene Versicherungen zu​
​überprüfen. Die Teilnehmerin kann auf eigene Kosten eine Versicherung zur Deckung der Kosten einer​
​Unterstützung einschließlich einer Rückbeförderung bei Unfall, Krankheit oder Tod abschließen.​

​(7) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen gelten nicht für gesetzliche​
​Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften und nicht für sonstige​
​gesetzlich zwingende Haftungen des Veranstalters.​

​§ 11 Pass-, Visa-und Gesundheitsbestimmungen​

​(1) Die Teilnehmerin hat die auf der Internetseite der Bestellung gegebenen Hinweise auf Pass-, Visa- und​
​Gesundheitsbestimmungen und auf etwaige Änderungen in späteren Mitteilungen zu beachten. Diese​
​Informationen gelten für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, die im Besitz eines von ihr ausgestellten​
​Passes oder Personalausweises sind. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft.​
​Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des Reiseteilnehmers und​
​Mitreisenden (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.​



​(2) Die Teilnehmerin ist für die Einhaltung der für die Durchführung der Veranstaltung wichtigen Vorschriften​
​selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung​
​dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu ihren Lasten, ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falsch-​
​oder Nichtinformation vom Veranstalter bedingt sind.​

​§ 12 Datenverarbeitung, Datenschutzhinweis​

​(1) Die von den Teilnehmerinnen angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Vertragsdurchführung​
​(Abwicklung der Veranstaltung) elektronisch verarbeitet. Dies gilt insbesondere für die zur Zahlungsabwicklung​
​notwendigen Daten. Mit der Anmeldung willigt die Teilnehmerin in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen​
​Daten zu diesem Zweck ein.​

​(2) Hinsichtlich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten hält der Veranstalter deutsches und​
​europäisches Datenschutzrecht (EU-DSGVO) ein. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie​
​in unserer Datenschutzerklärung unter:  ​​https://www.sporting-women.de/datenschutzerklaerung/​

​(3) Die Teilnehmerin erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an der​
​Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern,​
​fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und​
​veröffentlicht werden. Dem kann die Teilnehmerin gegenüber dem Veranstalter durch ausdrückliche Erklärung​
​widersprechen. Es wird empfohlen, dies schriftlich, per Telefax oder E-Mail zu tun.​

​§ 13 Online-Streitbeilegung​

​Die EU-Kommission hat eine Internetseite zur Online-Streitbeilegung zwischen Unternehmern und Verbrauchern​
​(OS-Plattform) eingerichtet, die Sie unter​​http://ec.europa.eu/consumers/odr/​​erreichen.​

​§ 14 Verbraucherschlichtung​

​Fiedler & peter concepts ist weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer​
​Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.​

​§ 15 Sonstige Regelungen​

​(1) Auf den Pauschalreisevertrag findet deutsches Recht Anwendung.​

​(2) Gerichtsstand ist, soweit dies zulässig vereinbart werden kann, Augsburg.​

​(3) Rechtlich bindende Erklärungen können gegenüber den Teilnehmerinnen nur von dem​
​hierfür befugten Personenkreis des Veranstalters abgegeben werden.​

​Stand: 11/2025​

​Veranstalter:​
​fiedler & peter concepts GmbH​
​Roggenstraße 42​
​86179 Augsburg​

​Telefon: +49 (0) 821 / 65 05 49 40​
​info@fp-concepts.de​
​www.fp-concepts.de​

​-ENDE DER AGB-​
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​Widerrufsrecht​
​Als Verbraucher steht Ihnen bei einer online gebuchten Dienstleistung, hier dem Abschluss der​
​Mitgliedschaftsvereinbarung, ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Nachfolgend belehren wir Sie über​
​das gesetzliche Widerrufsrecht.​

​Widerrufsbelehrung​
​Sie​ ​haben​ ​das​ ​Recht,​ ​binnen​ ​vierzehn​ ​Tagen​ ​ohne​ ​Angabe​ ​von​ ​Gründen​ ​die​ ​Mitgliedschaftsvereinbarung​ ​zu​
​widerrufen.​

​Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.​

​Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der​

​fiedler & peter concepts GmbH​
​vertreten durch Monika Fiedler-Proksch und Jessica Peter​
​Roggenstr. 42​
​86179 Augsburg​
​Telefon: +49 (0)821 65 05 49 40​
​Email:​​info@fp-concepts.de​

​mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren​
​Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-​
​Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.​
​Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des​
​Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.​

​Folgen des Widerrufs​
​Wenn​ ​Sie​ ​diesen​ ​Vertrag​ ​widerrufen,​ ​haben​ ​wir​ ​Ihnen​ ​alle​ ​Zahlungen,​ ​die​ ​wir​ ​von​ ​Ihnen​ ​erhalten​ ​haben,​
​einschließlich​ ​der​​Lieferkosten​​(mit​​Ausnahme​​der​​zusätzlichen​​Kosten,​​die​​sich​​daraus​​ergeben,​​dass​​Sie​​eine​
​andere​​Art​​der​​Lieferung​​als​​die​​von​​uns​​angebotene,​​günstigste​​Standardlieferung​​gewählt​​haben),​​unverzüglich​
​und​ ​spätestens​ ​binnen​ ​vierzehn​ ​Tagen​​ab​​dem​​Tag​​zurückzuzahlen,​​an​​dem​​die​​Mitteilung​​über​​Ihren​​Widerruf​
​dieses​​Vertrags​​bei​​uns​​eingegangen​​ist.​​Für​​diese​​Rückzahlung​​verwenden​​wir​​dasselbe​​Zahlungsmittel,​​das​​Sie​
​bei​​der​​ursprünglichen​​Transaktion​​eingesetzt​​haben,​​es​​sei​​denn,​​mit​​Ihnen​​wurde​​ausdrücklich​​etwas​​ande​​res​
​vereinbart; in​​keinem Fall werden Ihnen wegen dieser​​Rückzahlung Entgelte berechnet.​

​Erlöschen des Widerrufsrechts​
​Ihr​ ​Widerrufsrecht​ ​erlischt​ ​bei​ ​einem​ ​Vertrag​ ​über​ ​die​ ​Lieferung​ ​von​ ​nicht​ ​auf​ ​einem​ ​körperlichen​​Datenträger​
​befindlichen​​digitalen​​Inhalten​​auch​​dann,​​wenn​​wir​​mit​​der​​Ausführung​​des​​Vertrags​​begonnen​​haben,​​nachdem​
​Sie​ ​ausdrücklich​ ​zugestimmt​ ​haben,​ ​dass​ ​wir​ ​mit​ ​der​ ​Ausführung​ ​des​ ​Vertrags​ ​vor​ ​Ablauf​ ​der​ ​Widerrufsfrist​
​beginnen,​ ​und​ ​Sie​ ​Ihre​ ​Kenntnis​ ​davon​ ​bestätigt​ ​haben,​ ​dass​ ​Sie​ ​durch​ ​Ihre​ ​Zustimmung​ ​mit​ ​Beginn​ ​der​
​Ausführung des Vertrags Ihr Widerrufsrecht verlieren.​

​Muster-Widerrufsformular​
​(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)​

​An:​
​fiedler & peter concepts GmbH​
​vertreten durch Monika Fiedler-Proksch und Jessica Peter​
​Roggenstr. 42​
​86179 Augsburg​

​Email:​​info@fp-concepts.de​

​Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der​

​folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)​

​Bestellt am (*)/erhalten am (*)​

​Name des/der Verbraucher(s)​

​Anschrift des/der Verbraucher(s)​

​Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)​

​Datum​

​(*) Unzutreffendes streichen.​
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